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An das 
Bundesministerium für justiz 
zu Hdn.Herrn Dr.Tschugguel 

Postfach 63 
1016 Wien 

,·;~:'kAMMER DER 
WIRTSCHAFTSTREUHÄNDER 

Unser Zeichen: 1374/961Mag_MVGG 

Sachbearbeiter: Mag.Milier 

TeI,Nr.: 40190-238 DW 

Datum: 9.10.1996 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, mit dem das 
Mietrechtsgesetz, das Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetz 
und das Wohnungseigentymsgesetz 1975 geändert werden 

Stellungnahme der Kammer der Wirtschaftstreuhänder 

Zum vorliegenden Entwurf des Bundesministeriums für justiz wird inhaltlich nur zu den 

Erläuterungen Stellung genommen. In diesen ist enthalten, daß hinsichtlich der Befris

tung von Mietverträgen von 3 jahren, sowie über die Harmonisierung des § 20 MRG 

mit dem einkommensteuerrechtlichen Bestimmungen im vorliegenden Gesetzesentwurf 

keine Bestimmung aufgenommen worden ist. 

Eine Regelung eben dieses Bereiches ist jedoch, neben den ohne Zweifel zweckmäßi

gen, vorgeschlagenen gesetzlichen Änderungen, dringend vonnöten. Die Kammer der 

Wirtschaftstreuhänder verweist auf die verfassungsrechtlichen Bedenken hinsichtlich 

des Entfalles der steuerfreien Mietzinsrücklagen im Falle der fehlenden Änderungen im 

Mietrechtsgesetz. Eine Harmonisierung dieser gesetzlichen Bestimmungen wird gefor

dert. Ohne diese Anpassung wird der Entschließung des Nationalrats vom 17.4.1996 

nicht entsprochen, und ist daher eine Änderung des Wohnrechtes ohne eine gesetzliche 

Anpassung unvollständig. 

Bankverbindungen: 
Creditanstalt 0049-46000/00 
Z-Länderbank Bank Austria AG 238- 1 09-066/00 
Erste Österr. Spar-Casse 012-03304 
Postsparkassa 1838.848 

Bennoplatz 4, A-l 081 Wien 
Telefon: 0222/40190-0 
Telefax: 0222/40 190-255 
Telex: 112264 WTK WI A 
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Da überdies auch die Endtermine bezüglich der auf 3 Jahre befristeten Verträge gemäß 

§ 29 Abs. 1 Z 3 lit. c MRG einen dringenden Handlungsbedarf nach sich ziehen, sollte 

auch dieser Bereich in dem vorliegenden Entwurf einer Lösung zugeführt werden, wenn 

dies auch wohnungspolitisch Schwierigkeiten bereitet. 

Darüber hinaus wird ersucht, das Mietrechtsgesetz im Bereiche des § 4 MRG in jener 

Weise zu ändern, wie sie in dem beigefügten Artikel des Leiters der Arbeitsgruppe 24 

des Fachsenates für Steuerrecht bei der Kammer der Wirtschaftstreuhänder, Herrn 

Mag.Stingl, vorgeschlagen wird. Auf die beiliegende Kopie wird verwiesen. Da die 

mietenrechtlichen Verbesserungen ohnedies nachrangig gegenüber den Erhaltungsarbei

ten zu tätigen sind, bestehen meines Erachtens auch keine Bedenken bezüglich einer 

Aushöhlung der mietenrechtlichen Hauptmietzinsreserve. 

Mit freundlichen Grüßen 

Beilage 
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Nützliche Verbesserungen im 
Mietrecht und Folgewirkungen Im 

Steuerrecht 
von Ing. Md~. Wdllcr Stingl, Wirtschaftstreu

händer und Steuerberater in Wien 
§ 28 AbN. 3 EStG 1988 in der FilFlsung des Slruk

turanp .. ssllngsg~st!tzes ! 996 erlaubt dIe Absct
xun~ deli HersteUungsitufwandea ge.m. §§ 3-5 MRG 
auf 10 bis 15 Jiihrc. nies litellt gegenüber d~r 
normalerwr.i!lc gt!gelJenell Aktivierun~5pfli('ht von 
Herslt!lIuns.:sdu[wand eine steucrlichc Begünsti
~unt.: ddr, ~elcho auch schon im EStG 1972 und 
dem ESte; 19HH vor dem Strukturanpassungsgc
!iet~ Ilef/t:lbcn war. 

Gmll. § 116 I\bs. 5 (bei Liegenschaften im Bc
trieb~vermogeJl § 116 Abs. 2) ist tib 1996 bis spä
tesh~ns 199ß die MÖRlichkeit gegeben, Hcrstcl
Jun~saufwendungcn gem. §§ 3-5 MRG in MRG
vcm~chnungspfljchtiRen Gebäuden im jeweiligen 
Gebäude, oder aber auch häuseriibt!rgreifend in 
and('rc-n Gf.'bällrlf'fl fips Stp.llf'!rpflirhtiRp.n mit 
sleuerlrt!itH\ Deträj:len (steuerfreien Mtetzinsriick
laien) ~~gt! nz u ve we hnen. 

Damit vermeidet der Steuerpflichtige die ein
kClmmenserhühtmde Auflösung der allenfalls vor
handenen steu~!rfn!ien Beträlle Ende des Jahres 
t 99B. Dies kommt einer Solortabschreibung gleich. 

U 3-5 MRG beinhaltet nach Rechts~lnsicht maß
geblicher Mietrechtsexperten nicht den Dachbo. 
denausbau. § 4 Abs. 2 Z 5 MRG hf'!lnhaltf't. l.W;lT 

die F.inrt!ihunll vnn SI.;U\ddnidllh~lJuu\!ell dU! eint-! 
höhli!r~ K~I~gori .. ~ <ll.c: niit.:dic.hC! V~rbC!Il~C!T\lng, 
~pricht <IbN VOll ~illt.;·lll MielRBllenstand. Sollte die
ti~1 II~U l!:e"dldrr~1l wmden müssen (witl f!& bf:im 
()(l(:hbnd~nau!'ibilU d~r Fall ist) kl~nne man na(:h 
Expertenansicht nicht von einer "nützlichen Ver
bes:!crunp," im Sinne del! § 4 MRG :sprechen. 

J.)ä:s ~lruk.lurdnpdllllungsge~et7. verfolgt die Ab, 
skht, mH steuerlichen Maßnahmen die Baukol\
junktur 1.11 bf!leb~n. Die Errichtung von G~mein
tichafts.lnla~cn, <lh<~r auc:h di~ Kategorieilnhebun~ 
von WohnunQen (~ntspricht den Int~ntionl!n des 
GlJSct7.gcbcrl;. D.1 Jedoch tn r eile Kategorlcan hc" 

bUll~ dds Vorhandensein (~iner bestandfreit!ß Woh
nune Voraussetzun2 ist. 1.<;1 oftmals weder dlü sach
liche Basis gegeben, noch die witts<:haftli<:ht~, na 
das Mietrcchtsgeliet~ jedwcdc Investition im Hin 
blick auf den zumei~t Ke~ebtm~n Ric:hlwI!rtmiet
zins als wirtschaftIic:h w(,!nig atl.raktiv crsch()inrn 
läßt. Die Investition In G~meilll!ehallsi1nla~en, wit~ 
Aul:r.ugscinbau, ete. erscheint aus wirtschaftlicher 
Sichtweise noch weit welli~er attraktiv. 

Aus den bisheri~cn Diskussionen und Gesprä
ebt!o illl zu erkennen, daß vip.le H<ms~igentümer 
bestrebt wären, die steuerfreien Mietl.insrückla
gen durch Dachbodtmausbaulen ein~r VI!rWI~n
dung l.u7.uführen. [)iCfo; würde meines Eracht(lns 
ein yroßes Investitio!L';volnmen nach sich 7.ichcn, 
welches allein durch die Umwearentabllität für dt!n 
Fiskus von Vortdl wilrc, vom volkswirtschaftli. 
chen Nutzen der zusätzlic:ht!rl Sc:hallunl,: von 
Wohnraum l!i\n7. 7.11 schwelgen. Durch die hohe 
Lohtlintensität dieser Mdßnrlhme wäre darüber 
hinaus auch ein w~sentlichcr ßeschäftlQunWlIim
puls ~u verzeichnen. 

Meinem Dafürhaltet\ nach Wdr~ es aus ouillen 
Gründen erstrf!ben::;wrrt., im Zuge der ohllMieli 
erlorderlichen NOl/ellierung des Mielrecht~~cset
zes (Anp'1S!5un2 des § 20 MRG im Hinblick auf dit! 
Einkommensteuerbelll:hw~rnis d~r J)oti(!run~ von 
Hiluptmi~t1.jnsrescrvcn) den § 4 Abs. 2 MIiG 
durch eine Ziffer 6 in nachstehender Hinsicht zu 
ergänzen: 

§ 4 Ab~. 2 Z 6 MRG: 
H dle N~u!i:t'haffnng von Mietg~lIen5tanden auf
grund einer nacb dem 8. Mat 1945 ertl'!ill.4>n 
BaubewilliaunQ durch Um-, Aut-. Ein- oder Zu
bauten;. dies gUt Insbecondmc aut:h für di~ N~\I
lichaffung dM Mif!tgp.gp.nstalldE'!,; durch dell AUIl
h.u ~ine$ Dachbodenli." 

Di~!!e HClJt.immun~ ist dem § 16 Ab:.. I Z 2 M RG 
in der Fdssung df!S 3. W ÄG nachRebildet, der die 
Mietdnsbllrlung für sokhc Objekte durch eint!n 
an~~lß~S5enen Mietzins r~g<:ll. Da die EinnClhmen 
aus solc:h~n Mietgcgclllltdllden ohnedies wi~rlr.r 
der Hauplmietzillsreserve zuzuführen !lind, ist 
meines Erachlen:! duch kl~in miet~nrC!('htlk'hcr Ein
wand iö!e~ell diese HE~!'itimmung ins Trdfcn tu lüh
ren, 
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